
396 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVII. GP 

Bericht 

des Finanzausschusses ' 

über ~~ Regierungsvorlage (274 der Beila­
gen): Ubereinkomll.":en zwischen' der Regie­
rung der Republik Osterreich und der Regie­
rung der Republik Indonesien zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung 
der Steuerumgehung auf dem Gebiete der 
Steuern vom Einkommen und vom Vermögen 

samt Protokoll 

Ziel dieses Übereinkommens ist es, die Doppel­
besteuerung auf dem Gebiete der Steuern im y er~ 
hältnis zu Indonesien für die Zukunft auszuschal­
ten und die steuerlichen Hemmnisse für eine fort­
schreiten,de Entwicklung der bilateralen Wirt­
schaftsbeziehungen zu beseitigen. 

, Zwischen Österreich und Indonesien bestand bis­
her kein Abkommen zur Vermeidung der Doppel­
besteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Ein­
kommen und vom Vermögen. Um die fortschrei­
tende Entwicklung der bilateralen Wirtschafts be­
ziehungen zwischen Österreich und Indonesien 
nicht durch steuerliche Hemmnisse zu' gefährden, 
erwies sich der Abschluß des gegenständlichen Ver­
trages als erforderlich. 

Das gegens~ändliche Abkommen orientiert sich 
inhaltlich an Grundsätzen, die vom Fiskalkomitee 
der Organisation für, Wirtschaftliche Zusammenar­
beit und Entwicklung (OECD) erarbeitet wurden 
und mittlerweile internationale Anerkennung 
gefunden haben. 

~ Mag. Brigitte Ederer 

Berichterstatterin 

Der Finanzausschuß hat die erwähnte Regie­
rungsvorlage in seiner Sitzung am 20. November 
1987 in Verhandlung genommen. In der Debatte 
ergriffen außer dem Berichterstatter der Abgeord­
nete Dipl.-Kfm. Dr. S t eid I sowie der Bundesmi­
nister für Finanzen Dipl.-Kfm. La c i n a das 
Wort. 

Bei der Abstimmung wurde mit Stim­
meneinhelligkeit beschlossen, dem Hohen Hause 
die Genehmigung des gegenständlichen Staatsver­
trages zu empfehlen. 

Der Finanzausschuß vyrtritt die Auffassung, daß 
die ,Bestimmungen des Abkommens zur unmittelba­
ren Anwendung im innerstaatlichen Bereich ausrei­
chend determiniert sind, so daß sich eine Beschluß­
fassung des Nationalrates gemäß Art. 50 Abs.2 
B-VG erübrigt. 

Als Ergebnis seiner Beratungep. stellt der Finanz­
ausschuß somit den An t rag, der Nationalrat 
wolle dem Abschluß des Übereinkommens zwi­
schen der Regierung der Republik Österreich und 
der Regierung der Republik Indonesien zur Ver­
meidung der Doppelbesteuerung und zur Verhin­
derung der Steuerumgehung auf dem Gebiete der 
Steuern vom Einkommen und vom Vermögen samt 
Protokoll (274 der Beilagen) die Genehmigung 
erteilen. 

Wien, 1987 11 20 

Dr. ~owotny 

Obmann 
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